
 
 

RICHTLINIEN FÜR DEN ERHALT VON BUNDES- 
SPORTFÖRDERUNGSMITTELN 

(FRÜHERE TOTOMITTEL) DURCH DEN NÖFV 
 
 
Grundsätzliches: 
Die Geldmittel für die Kontogruppe „Sportstätten“ können für die  
♦ Errichtung und Erhaltung von Sportstätten 
♦ Errichtung und Sanierung von Kabinenanlagen, sanitäre Anlagen,  
♦ Schaffung neuer Spielfelder, Regenerierung und Drainagierungen von Spielflächen, 

Bewässerungsanlagen etc. 
♦ Umzäunungen, Ballfänge und Spielfeldabgrenzungen 
♦ Beleuchtungen für Trainingsanlagen 
♦ Umzäunungen, Ballfänge und Spielfeldabgrenzungen 
verwendet werden. 
 
Die Investitionssumme des zu fördernden Projektes muß über €  7267,-- betragen. 
 
Für die Einrichtung von Kantinen, Büffets, Restaurants etc. können keine Totomittel zu 
Verfügung gestellt werden! 
Keine Totomittel gibt es derzeit auch für den Tribünenbau und für die Einrichtung von 
Sitzbänken. 
 
Bewilligungsverfahren: 
1. Ansuchen des Vereins mit Formblatt und Überprüfung der geplanten Arbeiten durch die 

Totokommission. 
2. Bewilligung durch den Verbandsvorstand über Antrag des Finanz- und Totoreferates. 
3. Rechnungslegung: Die durchgeführten Arbeiten sind auf den Orginalrechnungen der 

Firmen vereinsmäßig mit Stampiglie und Unterschrift zu bestätigen und dem Verband zur 
Liquidierung vorzulegen. 
Es können nur Orginalrechnungen vorgelegt werden!!! 
Der Rechnungstext muß allgemein verständlich sein. Ist dies nicht der Fall, so ist die 
Textierung schriftlich zu erläutern (Pauschalrechnungen und Positionen wie zB „Diverses 
€ 72,67„ können nicht anerkannt werden.) 
Vorzulegen ist eine detaillierte Rechnung (Ausmaß/Stück x Einheitspreis). 

4. Sollten die Arbeiten bereits durchgeführt und die angefallenen Rechnungen bezahlt 
worden sein, dann muß die Orginalrechnung (vereinsmäßig gefertigt) mit dem 
Originalzahlungsbeleg an den NÖFV geschickt werden, dabei ist anzugeben, auf 
welches Konto der Verband den bewilligten Betrag überweisen soll. Die vom NÖFV 
bezahlten Rechnungen verbleiben als Unterlagen im Verband. Zumindest solange, bis 
die Totoprüfung für den NÖFV abgeschlossen ist. Danach können die Unterlagen an die 
Gemeinden retourniert werden, müssen aber auf Anforderung wieder dem NÖFV zur 
Verfügung stehen. 

5. Nur Projekte , die mit der Totokommission abgesprochen wurden – dies gilt 
hauptsächlich für Vorfinanzierungen durch Gemeinden- Können für Subventionen 
berücksichtigt werden. 

6. Beim Ausscheiden aus dem NÖFV verpflichtete sich der Verein, die nicht amortisierte 
Subvention aus dem Vermögen auszusondieren und an den NÖFV rückzuerstatten. 

 



Verein Tel. Nr. 
 
 

 
An das  
Amt der NÖ-Landesregierung 
WST 5, Haus 13 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 

Nicht stempelpflichtig 

 

ANSUCHEN UM FÖRDERUNGSMITTEL FÜR 
SPORTSTÄTTENBAU/KLEINFELDTORE 

 
Name des Vereines Anschrift 
 
 
 
 
Telefonnummer Dachverbandszugehörigkeit: ASKÖ ¨ 

 ASVÖ ¨ 
 UNION ¨ 

 
Fachverbandszugehörigkeit Landesverband (zB NÖ Leichtathletikverband) 

 
 
 

 
Lage und Art der Sportstätte  
 
 
 
 
 
Das Grundstück bzw. die Sportstätte steht 
im Eigentum des Vereines 

¨   Ja / ¨   Nein 

Es besteht ein Bestandsvertrag: 
 

¨   Ja / ¨   Nein 
 
Name des Eigentümers: Beginn und Dauer des Bestandsvertrages 

 
 
 

 
Bauvorhaben (kurze Beschreibung) 
 
 
 
 
Baubeginn Bauvollendung 

 
 
Bei Bauvorhaben Anschluß eines Bauplanes 
 
 



Gesamtkosten laut beiliegenden Voranschlägen     S  ................................. 
 
Finanzierungsplan:   

Zuschuß des Landes  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Zuschuß der Gemeinde  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Zuschuß des Bundes  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 
Zuschuß des Dachverbandes  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Eigenmittel (Bar)  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Eigenleistungen  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 
 
Welcher Betrag wird vom Land aus Mitteln 
der  Sportförderung beantragt? 

 
€   ........................................ 

 
Bemerkung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Förderung wurde zugesagt von:   

Gemeinde  ¨  Ja  Datum .........................   ̈   Nein 

Land  ¨  Ja  Datum .........................   ̈   Nein 

Bund  ¨  Ja  Datum .........................   ̈   Nein 

Fachverband  ¨  Ja  Datum .........................   ̈   Nein 

Dachverband  ¨  Ja  Datum .........................   ̈   Nein 
 

Überweisung des Förderungsbeitrages an Kreditinstitut  

Konto-Nr.: BLZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................  .......................................................... 
 Statutengemäße Zeichnung  Obmann 
 (Stampiglie) 
 
 



Verein Tel. Nr. 
 
 

 
An den  
Niederösterreichischen  
Fußballverband 
Bimbo-Binder Promenade 1 
3101 St. Pölten 

 
 
 
Datum: 

  

ANSUCHEN UM BUNDES-SPORTFÖRDERUNGSMITTEL 
 
Bauvorhaben (Kurze Beschreibung) 
 (Die zu subventionierenden Vorhaben sind durch Pläne, Skizzen 
 und Kostenvoranschläge zu belegen) 
 
 
 
 
 
 
Gesamtkosten lt. Kostenvoranschlag Höhe der angesuchten Subvention 

€  ............................. €  ............................. 
 
Eigentümer der Anlage Beginn und Dauer des Pachtvertrages 

 
 
 
 

 
Finanzierungsplan:  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Zuschuß des Landes  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 
Zuschuß der Gemeinde  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Zuschuß des NöFV  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Zuschuß des Dachverbandes  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 
Eigenmittel (Bar)  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 

Eigenleistungen  ¨  Ja  € .................................   ¨  Nein 
 
Baubeginn Bauvollendung 

 
 
 
 

 
 
 
 
.................................................................  .......................................................... 
 Statutengemäße Zeichnung  Obmann 
 (Stampiglie) 
 
 



Verein: ................................................    Datum: ........................ 
 
 

B E S T Ä T I G U N G  
 
 
Das Kleinfeldtor, für das wir um einen Subvention angesucht haben, ist 
kippsicher und entspricht der ÖNORM bzw. kann so kippsicher befestigt 
werden, daß keinerlei Unfallgefahr besteht. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
(Unterschrift u. Vereinsstampiglie) 

 
 

 
 


